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S)ie Vorteile eines ftä«&i$en
93eruf3=0efreta*tate3»

©arum wollen wir ein gänbigeS ©efretariat? ©it
wollen ctn gänbigeS ©efretariat auS otelfacgen ©rûnben
SBoretft fei barauf gtngemtefen, bag bie fcgroeigerifcge

Arbeiterpartei über 45 ©efretariate befttjt, welche unauS'
gefegt für bie Arbeitnehmer tätig ffnb unb bie unauf=

gôrltcg für bte Arbeiter fprecgen, fcgrelben unb agitteren.
©tefen ©efretariaten oerbanten mir gum größten Seil

bie ÄampfeSluff ober oielmegr KampfeSmut ur.ferer Ar»

beiter, benn biefe ©efretariate ffnb etne Macgt, ber nur
etn Heiner ©egner gegenüber ffegt. Çat bod) bte fcgwei»

getifd^e Arbeitgeberfcgaft im ganzen nur etroa 15 ©efre=

tariate gut Verfügung. ©te ©egner ftnb alfo in bret=

father Überzahl, Qmmer unb immer bewahrheitet eS fug,
bag mir bei ben Arbeitern tn bte Legre gehen müffen.
®le Arbeiter fennen unb fcgägen ihr ©efretariat, fte

roiffen gar wogt, bag fie ihre Macgt unb ihre ©rfolge
biefen gu oerbanten haben. 3ft eS ba nicgt unfere Pflicht,
auch unfererfetts bte ©äffen gut Berteibigung bereit gu

halten?
©in roirffamereS BerteibigungSmittel gibt eS aber

nicht, als ein gänbigeS BerufSfefretariat.
©te oft werben gegen biefen ober jenen Arbeit'

gebet gang ungerechtfertigte Angriffe unb Behauptungen
tn ber Arbeiterpreffe publigiert; ber Angegriffene wirb
tief geträntt, unterlägt aber eine ©rwiberung, weil er:

1. weber Seit noch Muffe bagu hat unb nicht biSpo=

niert ift ;

2. non ben Arbeiteibläitern Berichtigungen both "legt
aufgenommen werben.

$n ber bürgerlichen greffe tönnen aber nur feber=

gemar.hft foute fchreiben unb ba§ ftnb tn ber fRegel bte

ßanbmerf» unb ©emerbetretbenben nicht. £>ter tann ein

©efretariat manner Unbill Satisfaction oerfcgaffen.
©aS nun bent ©ingelnen paffieren !ann, baS mug

ftch bie gefamte Arbeitgeberfchafi fogufagen tagtäglich ge-

fallen laffen. ©it erwähnen unter anbetm nur bie

©trelfS mit ihren ©ntffeüungen, Berbregungen, Berbacgti
gungen :c. :c. bei benen Blemunb ba ift, ber für bie

Arbeitgeberfcgaft einheitlich unb öffentlich in bte ©cgranfen
treten fßnttie.

©tn gänbigeS ©efretariat würbe tn folgen gäüen
oon Anfang an, baS ift beoor bem allgemeinen fßubllfum
burcg ©ntftellung ber Satfachen tn ber greffe baS Urteil
getrübt wirb, beoor burch unwahre Behauptungen bte

©pmpatgie beS ißublifumS beetnflugt wirb, oorger für
bie Sntereffen ber Arbeitgeber etn flehen unb ungerechte
Angriffe burch bte Arbeiterfcgaft gurücfmeifen unb ge in
bte gerechten Bahnen lenfen.

©in gänbigeS ©efretariat würbe ferner bei ungerecgt-
fertigten Angriffen tn ber greffe, bei Lohnbewegungen
2C. 2C. ftetS gut nötigen Abwehr bereit fein unb burch
fachliche Bicgtiggeüung ©chäbigungen oerhüten. Aber
nicht nur bie Arbeiterpreffe bebarf unferer Kontrolle, auch
bte bürgerliche greffe bringt oft — manchmal tn guten
Sreu unb ©tauben, manchmal auS MiffoergänbntS, oft
auch infolge Antipathie gegenüber bem ^anbmetfet» unb
©ewerbeftanb — Mitteilungen, bie unferen ©tanb miff»
frebitteren. Alfo auch gter ift etn gänbigeS ©efretariat
oon 9löten unb öffnet ffeg für baSfelbe etn gelb fegenS»

retcger Sätigfeit.
©in gemetnfamer geinb beS £>anbelS», ^janbwerfer»

unb ©ewerbeffanbeS ffnb befanntlich auch bte Konfum»
oeteine unb ©arengäufer. ®lefe getnbe laffen fetne @e=

legenbett oorübergehen, unferen ©tanb als profftmütige
Kramet, als Ausbeuter unb ©cgmaroger, als unlopale
©efchäftSleute beim allgemeinen ißubltfum angufchwärgen.

Sn folcgen gälten erforbern unfere gntereffen ge»

bieterifcg etn fofortigeS ©infchreiten, waS nur burch ein

ftänbigeS ©efretariat mit aller ©rünbttchfett unb @nt=

fcgtebengeit gefcgegen fann.
©aS ©tubium unb gwar baS fortgefegte ©tubium

ber gewerblich«! gragen, baS ©ubmiffionSwefen, iHogaler
©ettberoerb, unreelle Konfutretig, ÇanbelS» unb SoÖoer=

tragSwefen, bann bte ©efeggebungen bei Bunb, Kanton
unb ©emetnben, ftnb Aufgaben, benen nur ein ©efre»

tariat im Berufe gerecht werben fann. Auf etbgenöf»

fffcgem Boben erwähnen wir nur baS gabrifgefcg, baS

Kranfew unb UnfaHoetffcherungSgefeg unb bte Monopol»
gefege.

®agu ig ein ganger Mann erforberlicg, ber mit aller
Macht unb mit beifpteüofer 3ahi0feit extremen gorbe»

rungen ffeg entgegenstellt.
Allüberall im ©chroeigerlanb fotlten wir ©emägrS»

männer tn ben Kampf gellen fönnen, um gegenüber ben

maglofen gorberungen anberer ©irtfcgaftSgruppen bem

oorurteilSlofen Bublifum beweifen gu fönnen, bag bie

Annahme biefer ober jener gorberung, biefeS ober jenen
©efegeS, gletcgbebeutenb wäre mit bem teitweifen ober
gar gangen Butn beS Kleinganbrnerfer» unb ©ewerbe»
ftanbeS, b. g. beS gewerblichen fçhtoeigerifchen Mittel»
ftanbeS. Unfere getnbe fegein mit gängigerem ©inb
als wir, bie wir oon oben unb unten als Ausbeuter
angefegen unb tariert werben.

Auf eibgenöfftfcgem Boben ffnb eS gwet ©efege bie
in jebemBerufe etnfcgnetbenbe Änderungen brtngen werben:
®aS Kranfen» unb UnfaHoetffcherungSgefeg unb baS
fegmeigenfehe ©ewerbegefeg. ®et eingelne BerufStreibenbe
fann ffeg gier nicht allein guredgtffnben, er bebarf ber
£jülfe, er bebarf ber Aufflärung, er bebarf ber ffiertre»
tung unb ber Berteibigung. Bet unb gu allem bieS fann
nur ein gänbigeS BerufSfefretariat richtige unb tntenfioe
|)ülfe teigen unb biefeS nur fann folgen ©efegen bie
oollge Aufmerffamfeit fegenfen unb bei gegebenem An»
tage ben ©tanbpunft beS Berufes, ben bas ©efretariat
gu oextreten gat, in auSgtcbiggem unb oerantwortungS»
oollgem ©inne wagten.

Auf fantonalem Boben nennen wir bie ©efege über
SegrlingSwefen, über bte oernünftige Anwenbung beS

eibgen. gabrifgefegeS ufm. Bet ©rlag eineS fantonalen
SegrlingSgefegeS gat baS ©efretariat bafür eingugegen,
bag bem Metger nicgt nur Bfficgten, fonbern eben auch
bie Metftetrecgte überbürbet werben unb er niegt mit
©ibermiQen unb Angg oor ber ©efegeS'Bureaufratie
gut SegrlingSgaltung ffeg entfcgliegt. ©In ©efretär finbet
aueg im ©emetnbemefen reicglich ©elegengett gut Betäti»
gung, tn biefer ober jener gorm unb bei allen oolfS»
wirtfchaftlicgen gragen, bie an jebeS ©emetnbemefen
herantreten.

3u biefen wenigen angeführten Aufgaben fönnten noch
ungäglig anbete angeführt werben, abgefegen baoon, bag
bie fortfdgreitenbe Drganifation ber Arbeitgeberfreife immer
nocg ne«« Aufgaben bringt. Unb biefe Aufgaben megren
ffeg oon Sagt gu Sagt!

©ie heutigen wirtfdjaftttcgen 3ugänbe, ber getige
Kampf mit woglorganifferten ©egnern, bie gunegmenbe
Parteinahme eines grogen Seils beS BubfifumS für ben
gewerblichen Mittelganb rutnierenbe gnftitutionen, gellen
immer grögete unb gögere Anforberungen an ben ^anbel»,
Çanbwerfer= unb ©emetbeganb.

®ie Anfprücge gegenüber ben leitenben perföntteg»
fetten megren ffeg immer megr ; biefen immer gaglretcger
werbenben Bebürfniffen unb Anfprücgen fann ogne ^tnt»
anfegung perföntieger unb gefcgäftlicger pgiegten unb
Qntereffen nicgt tn genügenber ©eife entfprocgen werben.
Aucg "icgt> roenn bie leitenben Berfönttcgfeiten nocg fo
arbeitSfreubig unb nocg fo opferwillig ffnb, benn bie
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Die Vorteile eines ständigen
Berufs-Sekretariates.

Warum wollen wir ein ständiges Sekretariat? Wir
wollen ein ständiges Sekretariat aus vielfachen Gründen!
Vorerst sei darauf hingewiesen, daß die schweizerische

Arbeiterpartei über 45 Sekretariate besitzt, welche unaus
gesetzt für die Arbeitnehmer tätig sind und die unauf-
hörlich für die Arbeiter sprechen, schreiben und agitieren.

Diesen Sekretariaten verdanken wir zum größten Teil
die Kampfeslust oder vielmehr Kampfeswut unserer Ar-
bester, denn diese Sekretariate sind eine Macht, der nur
ein kleiner Gegner gegenüber steht. Hat doch die schwei-

zerische Arbeitgeberschaft im ganzen nur etwa 15 Sekre-

tariate zur Verfügung. Die Gegner sind also in drei-
facher Überzahl. Immer und immer bewahrheitet es sich,

daß wir bei den Arbeitern in die Lehre gehen müssen.

Die Arbeiter kennen und schätzen ihr Sekretariat, sie

wissen gar wohl, daß sie ihre Macht und ihre Erfolge
diesen zu verdanken haben. Ist es da nicht unsere Pflicht,
auch unsererseits die Waffen zur Verteidigung berett zu

halten?
Ein wirksameres Verteidigungsmittel gibt es aber

nicht, als ein ständiges Berufssekretariat.
Wie oft werden gegen diesen oder jenen Arbeit-

geber ganz ungerechtfertigte Angriffe und Behauptungen
in der Arbeiterpresse publiziert; der Angegriffene wird
tief gekränkt, unterläßt aber eine Erwiderung, weil er:

1. weder Zeit noch Muße dazu hat und nicht dispo-
ntert ist;

2. von den Arbeiterbläitern Berichtigungen doch nicht
aufgenommen werden.

In der bürgerlichen Presse können aber nur feder-
gewandt?. I'Aste schräm und das sind in der Regel die

Handwerk- und Gewerbetreibenden nicht. Hier kann ein

Sekretariat mancher Unbill Satisfaktion verschaffen.

Was nun dem Einzelnen passieren kann, das muß

sich die gesamte Arbeitgeberschaft sozusagen tagtäglich ge-

fallen lassen- Wir erwähnen unter anderm nur die

Streiks mit ihren Entstellungen, Verdrehungen. Verdächti

gungen w. w. bei denen Niemund da ist, der für die

Arbeitgeberschaft einheitlich und öffentlich in die Schranken
treten könnte.

Ein ständiges Sekretariat würde in solchen Fällen
von Anfang an. das ist bevor dem allgemeinen Publikum
durch Entstellung der Tatsachen in der Presse das Urteil
getrübt wird, bevor durch unwahre Behauptungen die

Sympathie des Publikums beeinflußt wird, vorher für
die Interessen der Arbeitgeber einstehen und ungerechte
Angriffe durch die Arbeiterschaft zurückweisen und sie in
die gerechten Bahnen lenken.

Ein ständiges Sekretariat würde ferner bei ungerecht-
fertigten Angriffen in der Presse, bei Lohnbewegungen
:c. zc. stets zur nötigen Abwehr berett sein und durch
sachliche Richtigstellung Schädigungen verhüten. Aber
nicht nur die Arbeiterpreffe bedarf unserer Kontrolle, auch
die bürgerliche Presse bringt oft — manchmal in guten
Treu und Glauben, manchmal aus Mißverständnis, oft
auch infolge Antipathie gegenüber dem Handwerker- und
Gewerbestand — Mitteilungen, die unseren Stand miß-
kreditieren. Also auch hier ist ein ständiges Sekretariat
von Nöten und öffnet sich für dasselbe ein Feld segens-

reicher Tätigkett.
Ein gemeinsamer Feind des Handels-, Handwerker-

und Gewerbestandes sind bekanntlich auch die Konsum-
vereine und Warenhäuser. Diese Feinde lassen keine Ge-
legenheit vorübergehen, unseren Stand als profitwütige
Krämer, als Ausbeuter und Schmarotzer, als unloyale
Geschäftsleute beim allgemeinen Publikum anzuschwärzen.

In solchen Fällen erfordern unsere Interessen ge-
bteterisch ein sofortiges Einschreiten, was nur durch ein

ständiges Sekretariat mit aller Gründlichkett und Ent-
schiedenheit geschehen kann.

Das Studium und zwar das fortgesetzte Studium
der gewerblichen Fragen, das Submiffionswesen, illoyaler
Wettbewerb, unreelle Konkurrenz. Handels- und Zolloer-
tragswesen, dann die Gesetzgebungen bei Bund, Kanton
und Gemeinden, sind Aufgaben, denen nur ein Sekre-

tariat im Berufe gerecht werden kann. Auf eidgenös-

sischem Boden erwähnen wir nur das Fabrikgesetz. das
Kranken- und Unfalloersicherungsgesetz und die Monopol-
gesetze.

Dazu ist ein ganzer Mann erforderlich, der mit aller
Macht und mit beispielloser Zähigkeit extremen Förde-
rungen sich entgegenstellt.

Allüberall im Schweizerland sollten wir Gewährs-
männer in den Kampf stellen können, um gegenüber den

maßlosen Forderungen anderer Wirtschaftsgruppen dem

vorurteilslosen Publikum beweisen zu können, daß die

Annahme dieser oder jener Forderung, dieses oder jenen
Gesetzes, gleichbedeutend wäre mit dem teilweisen oder
gar ganzen Ruin des Kleinhandwerker- und Gewerbe-
standes, d. h. des gewerblichen schweizerischen Mittel-
standes. Unsere Feinde segeln mit günstigerem Wind
als wir, die wir von oben und unten als Ausbeuter
angesehen unk taxiert werden.

Auf eidgenössischem Boden sind es zwei Gesetze die
in jedem Berufe einschneidende Änderungen bringen werden:
Das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz und das
schweizerische Gewerbegesetz. Der einzelne Berufstreibende
kann sich hier nicht allein zurechtfinden, er bedarf der
Hülfe, er bedarf der Aufklärung, er bedarf der Vertre-
tung und der Verteidigung. Bei und zu allem dies kann
nur ein ständiges Berufssekretariat richtige und intensive
Hülse leisten und dieses nur kann solchen Gesetzen die
vollste Aufmerksamkett schenken und bei gegebenem An-
laße den Standpunkt des Berufes, den das Sekretariat
zu vertreten hat, in ausgiebigstem und verantwortungs-
vollstem Sinne wahren.

Auf kantonalem Boden nennen wir die Gesetze über
Lehrlingswesen, über die vernünftige Anwendung des
eidgen. Fabrikgesetzes usw. Bei Erlaß eines kantonalen
Lehrlingsgesetzes hat das Sekretariat dafür einzustehen,
daß dem Meister nicht nur Pflichten, sondern eben auch
die Meisterrechte überbürdet werden und er nicht mit
Widerwillen und Angst vor der Gesetzes-Bureaukratie
zur Lehrlingshaltung sich entschließt. Ein Sekretär findet
auch im Gemeindewesen reichlich Gelegenheit zur Betäti-
gung, in dieser oder jener Form und bei allen volks-
wirtschaftlichen Fragen, die an jedes Gemeindewesen
herantreten.

Zu diesen wenigen angeführten Aufgaben könnten noch
unzählig andere angeführt werden, abgesehen davon, daß
die fortschreitende Organisation der Arbeitgeberkreise immer
noch neue Aufgaben bringt. Und diese Aufgaben mehren
sich von Jahr zu Jahr!

Die heutigen wirtschaftlichen Zustände, der stetige
Kampf mit wohlorganisierten Gegnern, die zunehmende
Parteinahme eines großen Teils des Publikums für den
gewerblichen Mittelstand ruinierende Institutionen, stellen
immer größere und höhere Anforderungen an den Handel-,
Handwerker- und Gewerbestand.

Die Ansprüche gegenüber den leitenden Persönlich-
ketten mehren sich immer mehr; diesen immer zahlreicher
werdenden Bedürfnissen und Ansprüchen kann ohne Hint-
ansetzung persönlicher und geschäftlicher Pflichten und
Interessen nicht in genügender Weise entsprochen werden.
Auch nicht, wenn die leitenden Persönlichkeiten noch so
arbeitsfreudig und noch so opferwillig sind, denn die
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täglich ruteberïetjrenben 23erein8» unb PerufSgefcßäfte,
brtngenbe Korrefponbenjen, AuSfunftSerteilungen, Aborb»
nungen ufro., etforbern eine fo große Summe oon Ar»
beits» unb _3eßaufroanb — rocoon bie Meßrphl ber
93etufSgenoffen gar ïetne Ahnung hat — baß fût eine
Überletftung feine 3elt nießr übrig bleibt. £ter muß
nun ein ftänbigeS Sefretariat etnfeßen, ein iolcßeS ifi
pr beutigen 3«lt unbebingt nötig, obne ein foldheS bleibt
bie Drganifation in iebem Berufe im tRücfftanb unb
'Kücfftanb ift 3ftüdff<hritt auf aßen unb jeben 93eruf§=
gebieten unb oor allem im roirtfchaftlichen Seben. 3Bir
bebürfen etneS „©eîdhâftëletterS unb ©efchäftSführerS"
ber ftetS auf bem „Qui vive" ift, eines ftänbigen „Sueg
ins Sanb", ber über aßeS „©eroerbltche" orientiert ift
unb unterrichtet fein muß unb ber uns, geroerblicher
Mittelftanb, unb baS aügemetne publifum ftetS auf bem
Saufenben hält unb fofort ba tinfdhreiiet, mo eS im
3ntereffe beS 93erufeS unbebingt fein muß.

Überaß ba, roo fiänbige 93erufSfefretariate eingeführt
roorben finb, hoben fidh btefelben aufs aßerbefte beroäßrt
unb fidh burdfjroegS als erfolgreich unb auf aßen ®e»
bteten nüßllcl) errotefen.

SRlemanb oon ben £>anbel», £>anbroetf=, ©eroerbe»
unb ßnbuftrtetretbenben mödhte btefe fo notroenbige 3"-
ftitution mehr miffen, man farm ohne biefelbe einfach nidht
mehr auèfommen. So lauten auch afle Urteile unb 93er»

nehmlaffungen über eingerichtete ftänbige Sefretariate.
©iefelben erroetfen fidh fofort als für bie innere unb

äußere @ntmidflung ber Arbeitgeber»Organifationen als
fehr förbernb, fegenSretcf) unb unentbehrlich tn aßen
Steilen, gegen innen unb außen. ©te 3aßl ber 93eruf£»

mitglieber roädhft infolge etner ftanbigen, eingefeßten
Mitglleber^propaganba in erheblichem Maße unb bamit
auch bte finanjteße SetftungSfäßigfeit beS SSerbanbeS, beS

93eretn3 ober ber 93eruf§genoffenfchaft.
(Sin ftänbigeS Sefretariat mürbe ber Arbeitgeber»

Ocganifalion unb beren Mitglieber ftetS mit fRat unb
Sat unentgeltlich pr 93etfügung flehen; namentlidh in
Reiten beS Kampfes fann ein Sefretariat ben Arbeit»
geber»Organifationen mit feiner fteten 93ercitfdhaft, feinem
gefammelten Aftenmaterial, immer unfdhäßbare ©ienfte
leiften unb 93teleS oermitteln, oerhüten unb in bte rief)»

lige 93aßnen lenfen, roaS bem ©tnjelnen ganj einfach
unmöglich unb unausführbar ift.

3ebeS SSereinSleben roirb fidh neu beleben, eS roirb
fidh reidher unb intenfioer geftaiten unb mit oorgeftecftem
3tele arbeiten.

Sie aügemetne 93ilbung, ba§ größere SBiffen, bte

gemachten (Erfahrungen, bie gefammelten Perfonal» unb
©efdhäftSfenntntffe etneS ftanbigen SefretariateS roerben
fidh täglich nußbrlngenber erroetfen, fo baff fein 93eruf,
ßetße er nun rote er rooüe, ohne eine foldhe 3entralfteüe
fetn foüte, fte ift gerabep unentbehrlich-

©rößete Aufgaben, rote j. 93. ©utadhten an 93ehörben,
ftatiftifähe (Erhebungen, ©tngaben unb Petitionen an
93unbeS-, KantonS» unb ©emeinbebehörben fönnen oon
btefem Sefretariate ausgearbeitet unb prompt roelter»

gelettet roerben; eine oon btefer Steüe auS empfangene
(Eingabe hat fehr feiten baS Sdhicffal, rote eine, nur oon
einer einzelnen Prioalperfon oerfanbten, tn ben papier»
forb ober tn bte p foldhen 3roecfen btenenbe paffio»
Schublabe p roanbern.

©inem ftanbigen Sefretariate fönnen auch überbunben
roerben 93ertretungen tn IRechtSfacßen, KonfurS» unb
Schulbangelegenhetten, forote Anfiänbe auS Arbeits»,
©tenfi» unb Sehroertrag, auch Mtetoertrag ; im roeitern
£>aftpflidhterlebigungen unb nidht p oergeffen, SDÜithülfe
unb llnterftüßung beim SubmiffionSroefen tn feinen Heb»

liehen, angenehmen formen unb AuSroüdhfen jeglicher
Art unb SBeife.

©och ein ftänbigeS 93eruf£fefretariat erforbert ganj
erhebliche unb bauernbe Mittet. 93on Staat unb @e=

meinben finb biefe ftnanpüen Mittel nidht erhältlich unb
auch nidht p beanfpruchen.

§ier muß an bie Opferroißigfeit ber 93erufSgenoffen
in erfter Sinie appeßtert roerben, an ben geroerblichen
t£Ritteiftanb in jroetter Sinie unb an bie aßgemeine Ar»
beitgeber-Organifation eoentueß in letter Sinie.

©eben roir p ben Arbeiter Organifationen, fo fehen
mir roelch' große, faft unerfchrolngliche Summen fie für
ihre Sefretariate pfammenbrlngen unb freubigen .per^enS
leiften, Qahr für 3aßr nnb feit langem, beoor nur tn
Arbeitgeberfreifen ein Sefretariat ejifttert hat!

Sie meifien Arbeiter=Sefretariate flehen mit einem
93etrag im 93ubget oon ffr. 4000—5000 jährlich
bie Arbeiterfchaft brtngt btefen ©etrag leidht auf. ßtoeß
mehr, für Propaganba, Arbeiterpreffe ufro., bringen fte
etnen nochmal fo hohen Setrag pfammen, aßeS im 3n»
tereffe für bie Aßgemeinbett, bie jebem einzelnen ©enoffen
p gute fommt.

Unb roir oon ber Arbeitgeberfdbaft 2Sie elenb Häg»
lieh fleht e§ ba auS Keine glnanjen hat man für einen
foldhen 3>oecE, für baS heutptage faft einzige Mittel pr
fiebung, görberung unb Serteibigung jeben einzelnen
SerufeS: pr (Errichtung etneS ftanbigen SerufSfefreta»
riateS. (Sin ftänbigeS Sefretariat, baS richtig etnge»
richtet unb tn aßen ©eilen prompt unb unabhängig
funftionieren foü, ift unbebingt bur<h einen 93ubgetbetrag
oon mtnbeftenS gr. 6000 p funbteren unb auf eine ge»

roiffe 3eitfpanne ficher p fteßen, fagen roir auf bie
©auer oon fünf fahren. 3" biefem 93etrage oon granfen
6000 foü inbegriffen fein: 93ureaumiete, 3ettungSabonne»
mente, 93ahnabonnement unb ©elephon. ©te Sureau»
material» unb Spefen-AuSlagen, 3"oenturanf^affungen
ic. rc. ftnb tn ben jäbrltch roiebetfetjrenben 93erbanb§»
bubgebAuSgaben etnpfteüen; auch ftnb aile DceöenauS»

lagen beS SefretärS, roie: Porti, ßtetfefpefen (Kofi-,
SogiS» unb eoentueße gahrtfpefen) extra p oergüten.

@S ftnb bieS aüerblngS große Opfer, a6er feines»
roegS unerfdhrotnglidhe unb roahrli^, eS roäre befdhämenb,
roenn nidht jeber größere 93erufSoerbanb ftdh biefe Opfer
auferlegen rooßte unb fönnte. Auch hier heißt e§ eben:
2Bo ein ABiße ift, ba ift etn SBeg unb biefer SBeg ift
unferem geroerbiidhen Mittelftanb oorgejeichnet unb ge»

roiefen burdh bte uns tn btefer 93ejtehung oorbilblt^e
Arbeiterfchaft.

Mache fidh baßer jeber elften ^berechtigte 93erufSoer=
banb pr Pflicht, ungefäumt bie (Errichtung eines ftän»
bigen SefretariateS an bte £anb p nehmen, noch ift eS

nicht p fpät, aber roenn ßtemit noch länger pgeroartet
roerben roiü, ift eS roahrfdhetnlidh bann p fpät, p fpät
für immer. (Schluß folgt.)

93el)<*gli<J)e <2Bärnte.
(@d)luß.)

3Bo lebigltdh mit etner Sufterroärmung gerechnet roirb,
ift bte Auffteßung größerer ^etjöfen 93ebingung, ba bte

Anhetpng mit biefer Art Öfen langfamer erfolgt.
IRafdhe Anßeipng oorübergehenb benüßter IRäunte ift

eine ©runbbebtngung für bie aßirtfdhaftlichfett ber ®aS=

heipng.
Stnb nun beibe Arten oeretnt, fo barf man mit

Sicherheit erroarten, baß ber barnadh gebaute ©aSheij»
ofen bei ben otelen ibealen Söorjügen, roelcße bte ©aS»

heipng befißt, auch ihre 3Birtfc^aftlichfett geroährletftet.
Unter 93erücffichtigung beS 93orgefagten

ift ber ltlottitoo»<0as«(Slü^=liei3ofeu gebaut roorben.
@S oeretnigt tn fidß baS altbefannte Kaminfeiter mit
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täglich wiederkehrenden Vereins- und Berufsgeschäfte,
dringende Korrespondenzen, Auskunftserteilungen, Abord-
nungen usw,, erfordern eine so große Summe von Ar-
beits- und Zeitaufwand — wovon die Mehrzahl der
Berufsgenossen gar keine Ahnung hat — daß für eine
Überleistung keine Zeit mehr übrig bleibt. Hier muß
nun ein ständiges Sekretariat einsetzen, ein solches ist
zur heutigen Zeit unbedingt nötig, ohne ein solches bleibt
die Organisation in jedem Berufe im Rückstand und
Rückstand ist Rückschritt auf allen und jeden Berufs-
gebieten und vor allem im wirtschaftlichen Leben. Wir
bedürfen eines „Geschäftsleiters und Geschäftsführers"
der stets auf dem „Hui vive" ist, eines ständigen „Lueg
ins Land", der über alles „Gewerbliche" orientiert ist
und unterrichtet sein muß und der uns, gewerblicher
Mittelstand, und das allgemeine Publikum stets auf dem
Laufenden hält und sofort da einschreitet, wo es im
Interesse des Berufes unbedingt sein muß.

Überall da, wo ständige Berufssekretariate eingeführt
worden sind, haben sich dieselben aufs allerbeste bewährt
und sich durchwegs als erfolgreich und auf allen Ge-
bieten nützlich erwiesen.

Niemand von den Handel-, Handwerk-, Gewerbe-
und Jndustrietreibenden möchte diese so notwendige In-
stitution mehr missen, man kann ohne dieselbe einfach nicht
mehr auskommen. So lauten auch alle Urteile und Ver-
nehmlasfungen über eingerichtete ständige Sekretariate.

Dieselben erweisen sich sofort als für die innere und
äußere Entwicklung der Arbeitgeber-Organisationen als
sehr fördernd, segensreich und unentbehrlich in allen
Teilen, gegen innen und außen. Die Zahl der Berufs-
Mitglieder wächst infolge einer ständigen, eingesetzten

Mitglieder-Propaganda in erheblichem Maße und damit
auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Verbandes, des
Vereins oder der Berufsgenosfenschaft.

Ein ständiges Sekretariat würde der Arbeitgeber-
Organisation und deren Mitglieder stets mit Rat und
Tat unentgeltlich zur Verfügung stehen; namentlich in
Zeiten des Kampfes kann ein Sekretariat den Arbeit-
geber-Organisationen mit seiner steten Bereitschaft, seinem
gesammelten Aktenmaterial, immer unschätzbare Dienste
leisten und Vieles vermitteln, verhüten und in die rich-
tige Bahnen lenken, was dem Einzelnen ganz einfach
unmöglich und unausführbar ist.

Jedes Vereinsleben wird sich neu beleben, es wird
sich reicher und intensiver gestalten und mit vorgestecktem

Ziele arbeiten.
Die allgemeine Bildung, das größere Wissen, die

gemachten Erfahrungen, die gesammelten Personal- und
Geschästskenntnisfe eines ständigen Sekretariates werden
sich täglich nutzbringender erweisen, so daß kein Beruf,
heiße er nun wie er wolle, ohne eine solche Zentralstelle
sein sollte, sie ist geradezu unentbehrlich.

Größere Aufgaben, wie z. B. Gutachten an Behörden,
statistische Erhebungen, Eingaben und Petitionen an
Bundes-, Kantons- und Gemeindebehörden können von
diesem Sekretariate ausgearbeitet und prompt weiter-
geleitet werden; eine von dieser Stelle aus empfangene
Eingabe hat sehr selten das Schicksal, wie eine, nur von
einer einzelnen Privatperson versandten, in den Papier-
korb oder in die zu solchen Zwecken dienende Passiv-
Schublade zu wandern.

Einem ständigen Sekretariate können auch überbunden
werden Vertretungen in Rechtssachen, Konkurs- und
Schuldangelegenhetten, sowie Anstünde aus Arbeits-,
Dienst- und Lehrvertrag, auch Mietvenrag; im weitern
Haftpflichterledigungen und nicht zu vergessen. Mithülfe
und Unterstützung beim Submissionswesen in seinen lieb-
lichen, angenehmen Formen und Auswüchsen jeglicher
Art und Weise.

Doch ein ständiges Berufssekretariat erfordert ganz
erhebliche und dauernde Mittel. Von Staat und Ge-
meinden sind diese finanziellen Mittel nicht erhältlich und
auch nicht zu beanspruchen.

Hier muß an die Opferwilligkeit der Berufsgenossen
in erster Linie appelliert werden, an den gewerblichen
Mittelstand in zweiter Linie und an die allgemeine Ar-
beitgeber-Organisation eventuell in letzter Linie.

Gehen wir zu den Arbeiter-Organisationen, so sehen
wir welch' große, fast unerschwingliche Summen sie für
ihre Sekretariate zusammenbringen und freudigen Herzens
leisten, Jahr für Jahr und seit langem, bevor nur in
Arbeitgeberkreisen ein Sekretariat existiert hat!

Die meisten Arbeiter-Sekretariate stehen mit einem
Betrag im Budget von Fr. 4000—5000 jährlich und
die Arbeiterschaft bringt diesen Betrag leicht auf. Noch
mehr, für Propaganda, Arbeiterpresse usw., bringen sie
einen nochmal so hohen Betrag zusammen, alles im In-
teresse für die Allgemeinheit, die jedem einzelnen Genossen
zu gute kommt.

Und wir von der Arbeitgeberschaft? Wie elend klag-
ltch steht es da aus! Keine Finanzen hat man für einen
solchen Zweck, für das heutzutage fast einzige Mittel zur
Hebung, Förderung und Verteidigung jeden einzelnen
Berufes: zur Errichtung eines ständigen Berufssekreta-
riates. Ein ständiges Sekretariat, das richtig einge-
richtet und in allen Teilen prompt und unabhängig
funktionieren soll, ist unbedingt durch einen Budgetbetrag
oon mindestens Fr. 6000 zu fundieren und auf eine ge-
wisse Zeitspanne sicher zu stellen, sagen wir auf die
Dauer von fünf Jahren. In diesem Betrage von Franken
6000 soll inbegrisfen sein: Bureaumtete, Zeitungsabonne-
mente, Bahnabonnement und Telephon. Die Bureau-
material- und Spesen-Auslagen, Jnoenturanschaffungen
:c. :c. sind in den jährlich wiederkehrenden Verbands-
budget-Ausgaben einzustellen; auch sind alle Nevenaus-
lagen des Sekretärs, wie: Porti, Reisespesen (Kost-,
Logis- und eventuelle Fahrtspesen) extra zu vergüten.

Es sind dies allerdings große Opfer, aber keines-

wegs unerschwingliche und wahrlich, es wäre beschämend,
wenn nicht jeder größere Berufsverband sich diese Opfer
auferlegen wollte und könnte. Auch hier heißt es eben:
Wo ein Wille ist, da ist ein Weg und dieser Weg ist
unserem gewerblichen Mittelstand vorgezeichnet und ge-
wiesen durch die uns in dieser Beziehung vorbildliche
Arbeiterschaft.

Mache sich daher jeder existenzberechtigte Berufsoer-
band zur Pflicht, ungesäumt die Errichtung eines stän-
digen Sekretariates an die Hand zu nehmen, noch ist es

nicht zu spät, aber wenn hiemit noch länger zugewartet
werden will, ist es wahrscheinlich dann zu spät, zu spät
für immer. (Schluß folgt.)

Behagliche Wärme.
(Schluß.)

Wo lediglich mit einer Lufterwärmung gerechnet wird,
ist die Aufstellung größerer Hetzöfen Bedingung, da die
AnHeizung mit dieser Art Öfen langsamer erfolgt.

Rasche AnHeizung vorübergehend benützter Räume ist
eine Grundbedingung für die Wirtschaftlichkeit der Gas-
Heizung.

Sind nun beide Arten vereint, so darf man mit
Sicherheit erwarten, daß der darnach gebaute Gasheiz-
ofen bei den vielen idealen Vorzügen, welche die Gas-
Heizung besitzt, auch ihre Wirtschaftlichkeit gewährleistet.

Unter Berücksichtigung des Vorgesagten
ist der Msnitor-Gas-Gliih Heizofen gebaut worden.
Es vereinigt in sich das altbekannte Kaminfeuer mit
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